
 

An alle VertragsärztInnen (ausgenommen Radiologie und Labor) zur Kenntnis. 
 

Z i e l v e r e i n b a r u n g  
N e w s l e t t e r  D e z e m b e r  2 0 2 5  

 
 

Änderungen der Individualhaftungsliste ab 01.12.2025 
Sie finden die Liste der RE1, Red Box und No Box-Präparate, die anfragepflichtig sind, auf 

der Homepage der Ärztekammer: https://www.aekooe.at/niedergelassen/kassenaerzte/arzneimittel  

Sowie auf der Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse:  
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.886332&portal=oegkvpportal 

Das Handbuch der Zielvereinbarung unter 
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.787418&version=1713511835  

 
 

 

NEUERUNGEN: 
 

▪ Kisunla Konz.z.Herst.e.Inflsg 350mg/20ml Dstfl 1St. 
Donanemab ist angezeigt für die Behandlung erwachsener Patient:innen mit einer 
klinischen Diagnose einer leichten kognitiven Störung und leichter Demenz infolge 
der Alzheimer-Krankheit (frühe symptomatische Alzheimer-Krankheit), die 
heterozygote Apolipoprote in E-ε4 (ApoE-ε4) Träger oder ApoE-ε4-Nichtträger 
sind und bei denen eine Amyloid-Pathologie bestätigt wurde. Die Behandlung ist 
von einer Ärztin/einem Arzt einzuleiten, der Erfahrung in der Diagnose und  
Behandlung der Alzheimer-Krankheit hat. 
 

▪ Ogsiveo Ftbl 100mg u. 150mg je 56St. 
Ogsiveo als Monotherapie wird angewendet für die Behandlung erwachsener 
Patient:innen mit fortschreitenden Desmoidtumoren, die eine systemische 
Behandlung erfordern. Die Behandlung mit Ogsiveo sollte von einem in der 
Anwendung von Krebstherapien erfahrenen Ärztin/Arzt eingeleitet und überwacht 
werden. 
 

▪ Voranigo Ftbl 10mg u. 40mg je 30St. 
Voranigo als Monotherapie wird angewendet zur Behandlung von überwiegend 
nicht kontrastmittelanreichernden Grad 2 Astrozytomen oder Oligodendrogliomen 
mit einer IDH1-R132-Mutation oder einer IDH2-R172-Mutation bei erwachsenen 
und jugendlichen Patient:innen ab 12 Jahren und einem Gewicht von mindestens 
40 kg, die nur chirurgische Intervention hatten und keine unmittelbare Strahlen- 
oder Chemotherapie benötigen. Die Behandlung sollte von einer Ärztin/einem Arzt 
eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung in der Anwendung von 
Arzneimitteln gegen Krebs hat. 
 
 
 

Für Fragen zur Verordnung von Arzneispezialitäten steht Ihnen die Servicestelle unter 
der Telefonnummer 05 0766-14502900, per E-Mail md-hmboe-hbs@oegk.at bzw. unser 
Gesundheits-partnerportal (GPP) Quicklink „Arzneimittelbewilligungservice (ABS)“ zur 
Verfügung. 

 

 

 
Ein Schreiben i. A. der Ärztekammer für Oberösterreich und 

der O.Ö. § 2 Krankenversicherungsträger 
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